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Zahlreiche Kommunen und Kreise haben die sogenannten Familien- oder Willkommensbesuche eingeführt, um neugeborene Kinder zu begrüßen und Familien über bestehende Hilfs- und Beratungsangebote in der Kommune/im Kreis zu informieren. Wird ein solcher Besuch von den betroffenen Familien als Willkommen oder Heimsuchung empfunden?
Stellen wir uns folgendes kleines Szenario vor: Eine junge Mutter sitzt glücklich auf dem Sofa – glücklich über die Geburt ihres ersten Kindes, das bezeichnenderweise Felix heißt, glücklich aber auch, weil Felix endlich schläft. Verstehen Sie das nicht falsch, Felix ist ein Wonneproppen. Nur leider gehört er nicht zu den Kindern, die 18 Stunden am Tag schlafen und die restlichen sechs Stunden lächeln. Solche Kinder gibt es–in der Pampers-Werbung. Und auch die junge Mutti sieht nicht gerade aus wie die Frau aus der Pampers-Werbung, die bestimmt keine eigenen Kinder hat, sondern erinnert eher an Derrick. Mutti überlegt gerade, was sie machen könnte: essen, duschen, ein Nickerchen oder doch lieber die Wohnung aufräumen, alles wäre dringend nötig, aber maximal eins möglich, bevor der Nachwuchs wieder am Start ist. Da klingelt das Telefon. Mutti will erst gar nicht rangehen, aber dann könnte Felix aufwachen. Am Telefon ist Tante Erna und kündigt ihren Besuch an, und Sie kennen vielleicht den alten Schlager „Erna kommt, und wenn sie sagt, sie kommt, kommt sie prompt“. Nichts gegen Tante Erna, schließlich kennt sie die Mutti schon, seit diese selbst noch Windeln getragen hat, und sie bringt auch einen Riesenblumenstrauß für Mutti und einen entzückenden rosa Strampler für Felix mit, aber Tante Ernas Lieblingssätze sind nunmal: „Kind, Du solltest mal wieder aufräumen!“ oder „Kind, hast Du denn gar kein Bügeleisen?“.
Gehen wir zurück zum Telefonklingeln, am Telefon ist diesmal nicht Tante Erna, sondern Frau Wolf vom Jugendamt: „Guten Tag, ich würde Sie und Ihren Sohn gerne mal besuchen.“ Wenn Tante Ernas Anruf Unbehagen verursacht hat, verursacht der Anruf von Frau Wolf Schweißausbrüche. Noch ganz aufgelöst erzählt Mutti das später ihrer Nachbarin, die mal ein paar Semester Jura studiert hat, und die sagt gleich ganz entrüstet: „Was ist denn mit den Grundrechten: Informationelle Selbst-bestimmung, Unverletzlichkeit der Wohnung?!“
Unverletzlichkeit der Wohnung (Art. 13 GG), da kann man sich was drunter vorstellen: Da soll uns nicht einfach jemand von einer Behörde besuchen kommen. Unsere Verfassung schützt die Wohnung als „Kernbereich privater Lebensgestaltung“, wie es das Bundesverfassungsgericht ausdrückt.
[bookmark: _GoBack]Informationelle Selbstbestimmung:Das ist schon ein schwierigerer Begriff, der auch als solcher gar nicht in der Verfassung auftaucht. Das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung wird als Teil des allgemeinen Persönlichkeitsrechts(Art. 2 Abs. 1 iVm Art. 1 Abs. 1 GG), geschützt. Hierunter versteht man, dass jeder selbst entscheiden können soll, was mit seinen personenbezogenen Daten, mithin Informationen, die seine persönlichen Lebensverhältnisse betreffen, geschieht.
Bei einem Besuch erfährt man viele Dinge über die persönlichen Lebensverhältnisse einer anderen Person. Wenn man jemanden das erste Mal zu Hause besucht, den man vielleicht noch nicht so lange kennt, erfährt man zB was der/diejenige gerne liest, ob er/sie überhaupt liest, ob er/sie ordentlich ist oder eher der schlampigen Fraktion angehört usw. Ja, selbst bei Leuten, die man lange zu kennen glaubt, erfährt man allein durch den Besuch in der Wohnung ansich jede Menge Dinge über den/die Betreffende/n – vielleicht auch manches, was man lieber gar nicht gewusst hätte.
Es wird also deutlich, dass neben dem Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung auch das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung beim Familienbesuch betroffen ist. Gehen wir noch einmal zurück zum Telefonklingeln: Wie würden Sie sich an Stelle der jungen Mutti in unserem kleinen Szenario beim Anruf von Frau Wolf vom Jugendamt fühlen? Kontrolliert oder freundlich informiert? Willkommen geheißen oder heimgesucht?
Der Bundesgesetzgeber, der den Familienbesuchen im neuen § 2 KKG (Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz) im Bundeskinderschutzgesetz (BKischG) einen gesetzlichen Rahmen gibt, sagt eindeutig, dass es sich beim Familien- oder Willkommensbesuch nicht um einen Kontroll-, sondern einen Informationsbesuch handelt. Auch wenn jeder Beratung/Hilfe Kontrollelemente innewohnen, insbesondere bei einem aufsuchenden Angebot, dürfen diese weder Anlass noch Inhalt des Familienbesuchs sein. Dies ergibt sich eindeutig aus dem Wortlaut des § 2 KKG. Die Vorschrift normiert in Absatz 1 die Aufgabe „Information der Eltern“. Diese Information, so führt Absatz 2 aus, kann auf Wunsch der Eltern auch in deren Wohnung stattfinden. Der Familienbesuch stellt also nur eine Methode zur Aufgabenerfüllung dar, die auch nur auf Wunsch der Eltern eingesetzt werden darf.
Soweit zur neuen gesetzlichen Regelung. Kommen wir zurück zu den Grundrechten und zur verfassungs- und datenschutzrechtlichen Dimension der Familienbesuche. Der Familienbesuch lässt sich in vier Phasen unterteilen. In jeder dieser Phasen spielen grundrechtliche und datenschutzrechtliche Fragestellungen eine Rolle, die am Beispiel des Familienbesuchs durch das Jugendamt erläutert werden sollen:
1. 	Erlangen der Kontaktdaten: Wie erfährt der Familienbesuchsdienst überhaupt, welche Familien im Einzugsgebiet Nachwuchs bekommen haben?
2. 	Einwilligung: Wie erfolgt die Kontaktaufnahme mit der Familie, um die Einwilligung für den Besuch einzuholen?
3. 	Besuch: Was ist beim Besuch selbst erlaubt?
4. 	Dokumentation: Was darf dokumentiert/gespeichert werden?

1. 	Erlangen der Kontaktdaten
Die Kontaktdaten liegen den Meldebehörden vor. Diese dürfen an eine andere Behörde weitergegeben werden, sofern dies zur Erfüllung einer Aufgabe der Meldebehörde oder der datenempfangenden Behörde erforderlich ist (§ 31 Abs. 1 HMG [Hessisches Meldegesetz]). Eine Aufgabe des Jugendamts (Information der Eltern), für die die Daten benötigt werden, ergibt sich aus § 2 KKG. Allerdings ist die hier gewünschte regelmäßige Datenübermittlung nur dann möglich, wenn eine diesbezügliche Rechtsvorschrift dies regelt (§ 31 Abs. 4 HMG). Eine entsprechende gesetzliche Regelung existiert bislang nicht. Eine Datenweitergabe durch die Meldebehörde ist daher nicht möglich. Gleiches gilt für eine Datenweitergabe durch das Standesamt.
Daher wurden unterschiedliche Wege entwickelt, um an die Kontaktdaten zu gelangen. In einigen Kommunen werden nur die Eltern mit neugeborenen Kindern angeschrieben, die der Veröffentlichung der Geburt im Amtsblatt zugestimmt haben. In anderen Kommunen erfolgt ein Anschreiben durch den/die Bürgermeister/in, der/dem als Meldebehörde die Daten vorliegen,mit der Bitte um Einwilligung zur Datenweitergabe an den Familienbesuchsdienst. Es gibt auch die Möglichkeit, direkt bei der Geburtsanzeige für das Standesamt um eine entsprechende Einwilligung zu ersuchen. Alle diese Wege sind rechtlich zulässig und denkbar.
2. 	Einwilligung
Der nächste Schritt, an dem datenschutzrechtliche und fachliche Fragestellungen auftauchen, ist die Kontaktaufnahme mit den Eltern. Auch hier gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen:
Zum Teil erhalten die Eltern ein Schreiben mit Rückantwortpostkarte, mit der sie den Besuch aktiv einfordern müssen. Bei diesem Vorgehen ist aus fachlicher Sicht zu bedenken, dass die Rücklaufquote eher gering ist. Ein aktives Einfordern des Besuchs scheint aber bspw in Gelsenkirchen gut zu gelingen, da das Willkommenspaket dort ein Schalke-Lätzchen enthält, das es nur beim Familienbesuch gibt und insbesondere den Fußballfans den Familienbesuch schmackhaft macht.
In anderen Kommunen/Kreisen erhalten die Familien ein Besuchsangebot mit Terminvorschlag mit Ablehnungsoption. Melden sich die Eltern daraufhin nicht, steht der/die Familienbesucher/in zum angegebenen Termin vor der Tür. Zum Teil erfolgt der Besuch auch unangekündigt.
Beim Besuchsangebot mit Ablehnungsoption, auf das die Eltern nicht reagieren, sowie beim unangekündigten Besuch wirdalso die Einwilligung in den Besuch und in die mit dem Familienbesuch zwangsläufig verbundene Datenerhebung also erst durch den Besuch selbst abgeklärt. Wichtig ist, hierbei zu beachten, dass die Freiwilligkeit des Angebots gewahrt bleibt und den Eltern auch transparent gemacht wird. Aus der Ablehnung des Besuchs dürfen auch keine negativen Schlüsse gezogen werden. Es liegt auf der Hand, dass der unangekündigte Besuch eher an eine Kontrolle erinnert und schneller als Heimsuchung empfunden wird, sodass dieses Vorgehen aus fachlicher Sicht nicht zu empfehlen ist. Andererseits sollen natürlich möglichst alle Eltern von dem Angebot profitieren können.
3. 	Besuch
Beim Besuch selbst informiert der/die Familienbesucher/in nicht nur die Familie, sondern erhebt auch Daten über die Familie. Dies ist nur insofern zulässig, wie es zur Aufgabenerfüllung erforderlich ist. Aufgabe nach dem neuen § 2 KKG ist die Information der Eltern. Um passgenau und zielgerichtet informieren zu können, ist es wichtig, etwas über die persönlichen Lebensverhältnisse der Eltern zu erfahren. So können beispielsweise für eine Familie Informationen über Kinderbetreuungsmöglichkeiten relevant sein, weil diese keine Verwandtschaft vor Ort hat. Solche Informationen dürfen dann auch thematisiert werden. Die Grenze ist erreicht, wenn die Daten, die während des Besuchs zur Sprache kommen, nicht zur Aufgabenerfüllung benötigt werden.
Allerdings kann sich im Laufe des Besuchs herausstellen, dass eine Familie weitergehenden akuten Beratungsbedarf hat. Sofern der Besuch vom Jugendamt durchgeführt wird, kann der/die Besucher/in in diesem Fall die Funktion wechseln, sodass der Rahmen des Familienbesuchs verlassen wird. Der Besuch kann dann mit Einwilligung der Eltern bspw in eine Beratung nach § 16 SGB VIII übergehen. Dies ist transparent zu machen. In diesem Fall gelten für die Datenerhebung die sozialdaten-schutzrechtlichen Vorschriften der §§ 61 ff SGB VIII, die beim reinen Familienbesuch keine Anwendung finden (vgl § 61 Abs. 1 S. 2 SGB VIII „[...]soweit sie Aufgaben nach diesem Buch wahrnehmen.“).
Eine Weitergabe der erhobenen Daten an andere Stellen kommt grundsätzlich nur bei Einwilligung in Betracht, so bspw an eine Beratungsstelle bei erkanntem oder vermutetem weitergehenden Hilfebedarf. An der Schwelle zur Kindeswohl-gefährdung gelten selbstverständlich die allgemeinen Regeln: Datenweitergabe aus dem Gedanken des rechtfertigenden Notstandes (§ 34 StGB).
4. 	Dokumentation
Bei der Dokumentation des Familienbesuchs gilt ebenfalls das Prinzip der Rück-kopplung an die Aufgabe. Dokumentiert werden darf nur, was zur Aufgaben-erfüllung erforderlich ist. Hierzu ist nur zu dokumentieren, dass der Besuch statt-gefunden (bzw nicht stattgefunden) hat. Dies scheint einerseits erforderlich, um Doppelbesuche zu vermeiden, andererseits um möglichst alle Familien zu erreichen. Der Wunsch der Fachkräfte nach Dokumentation rührt oft daher, dass man sich selbst rechtlich absichern will für den Fall, dass sich später herausstellt, dass ein Kind in einer Familie gefährdet ist. Wie bereits dargestellt, dient der Familienbesuch nicht der Kontrolle, ist kein Kinderschutzelement im eigentlichen Sinne, daher ist eine Dokumentation zu diesem Zweck nicht erforderlich und damit auch nicht zulässig(abgesehen davon, dass es eine „Ichwardrin“-Garantie ohnehin nicht gibt).
Die von vielen Kommunen und Kreisen verwendeten Dokumentationsbögen kann man einsetzen, aber nur mit Einwilligung der Eltern. Viele Kommunen/Kreise nutzen die Dokumentation des Familienbesuchs für statistische Zwecke. Dies ist bei ausreichender Anonymisierung zulässig. Im Übrigen kommt eine Weitergabe der Dokumentation nur mit Einwilligung der Eltern, aufgrund einer Vorschrift aus dem Landesdatenschutzgesetz oder an der Schwelle zur Kindeswohlgefährdung (§ 34 StGB) in Betracht.
Nach diesem kurzen Überblick über die datenschutzrechtlichen und verfassungs-rechtlichen Fragestellungen beim Familienbesuch gehen wir nochmal zurück zu Mutti auf‘s Sofa. Das Telefon klingelt und Frau Wolf vom Jugendamt kündigt freundlich ihren Besuch an, um Felix ein Willkommenspaket zu bringen und Mutti zu erzählen, was sie mit Felix alles Spannendes in der Umgebung unternehmen kann, angefangen beim Babyschwimmen bis hin zur Krabbelgruppe. So eingesetzt(und nicht fehlgeleitet als Kinderschutzelement) bleibt es bei einem Willkommen statt einer Heimsuchung.
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